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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Union und der 
Entwicklungsbank des Europarates über die Bedingungen für die 
Mitgliedschaft der Union 

– Annahme 
 

1. Die Kommission hat dem Rat am 24. März 2026 eine Empfehlung für einen Beschluss des 

Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über die Bedingungen für die 

Mitgliedschaft der Union in der Entwicklungsbank des Europarats (Dokument ST 7686/26 + 

ADD 1) vorgelegt. Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 212 AEUV bilden die materielle 

Rechtsgrundlage, während die verfahrensrechtliche Rechtsgrundlage für den empfohlenen 

Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über das geplante 

Abkommen in Artikel 218 Absätze 3 und 4 AEUV festgelegt ist. 

2. Die Gruppe der Finanzreferenten hat die Empfehlung in ihren Sitzungen vom 14. April und 

28. April 2026 erörtert. 

3. Der Vorsitz hat am 28. April 2026 einen Kompromisstext vorgelegt, der begrenzte 

Änderungen am Beschlussentwurf und an den Verhandlungsrichtlinien zur Stärkung der 

institutionellen Rechte des Rates während der Verhandlungen enthält 

(Dokument WK 5861/26). 
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4. Die Gruppe der Finanzreferenten hat den Kompromisstext des Vorsitzes im Rahmen einer 

informellen schriftlichen Konsultation, die am 30. April 2026 abgeschlossen wurde, gebilligt. 

5. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, dass der Ausschuss der Ständigen Vertreter das 

Einvernehmen über den Wortlaut bestätigt und dem Rat empfiehlt, den Entwurf eines 

Beschlusses des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über die 

Bedingungen für die Mitgliedschaft der Union in der Entwicklungsbank des Europarates in 

der von den Rechts- und Sprachsachverständigen bereits überarbeiteten Fassung 

(Dokument 8533/26) sowie die Verhandlungsrichtlinien in Addendum 1 zu diesem Dokument 

auf einer seiner nächsten Tagungen anzunehmen. 
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